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Dienstag , den SV. Juni 1916. SS. Jahrgang

■aai

WW > Amtlicher Teil.
A» >te Herr »» Kür- erm-ister de» Kreise».

. . , Betr.: Krte, »gefa«ge«r.
Dmch eine« Einzelfall veranlaßt, weise ich darauf hin. daß

iie ärztliche Versorgung der Kriegsgefangenen bei Unfällen in
dürtizen Arbeitsstellen nach einem Erlaß des Herrn Krieg?-
ins  vom 15. April 1915 Ro. 700/4 15U. K. die Heeresver-

Dß einzutreten hat. Sie wollen daher bei etwa eiotretenden
tD0-°?Jin landwirtschaftlichen Betrieben die

>ze nicht hier sondern bei dem zuständigen KriegSgefangenen-
erstatten, da die landwirtschaftliche Berufsgenoffenschast hier»A in Betracht kommt.

IMesterbnr, . den 16. Juni 1916.
jgr Norsttzrn de de» Sekti »»»v»rsta«de».
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Bekanntmachung
ung der Bekanntmachung über die Bereitung von Backware.

Vom 26. Mai 1916.
^ruad des Artikel 2 der Verordnung vom 26. Mai

'.Reich«.Gesetzbl. S . 411) zur Aenderung der Bekanntmachung
tie Bereitung von Backware vom 31. März 1915 (Reichs-
"l. S . 204) wird die Fassung der Bekanntmachung über die
"ng von Backware nachstehend bekanntgemacht.
M « », den 26. Mai 1916.
iw Stellvertreter de» Rrichskavzler ». 0r . Helfferich.

_ t Bekanntmachung
TlPttd r r, fcie«,? erI itunfl  von Backware. Vom 26. Mai 1916.

^ , d̂ l . AIS Roggenbrot im Sinne dieser Verordnung gilt jede
,t m *•« mit Ausnahme des Kuchens, zu deren Bereitung mehr
j&ung I GewichtSteile Roggenmehl auf siebzig GewichtSteile an
-fertigt, '»a Mchlen oder mehlartigen Stoffe» verwendet werden.

Al« Weizeubrot im Sinne dieser Verordnung gilt, abgesehen
» ^ T°lle »e, § 5 Abs. 4 Satz 2. jede Backware mit AuS-
llfifr 018 *u 6fren  Bereitung Weizenmehl verwendet

..̂ Suchen im Sinne dieser Verordnung gilt jede Backware,
mehr als zehn GewichtSteile Zucker auf neunzig

»tSteile SWeöI oder mehlhaltiger Stoffe verwendet werden.
Bereitung von Brot dürfen Weizen, «nd

nnauszugsmehle nicht verwendet werden.
L » ber 8lrett,tn fl Weizenbrot muß Weizenmehl

Mischung verwendet werden, die dreißig GewichtSteile
t u &UI, k*rt teilen des Gesamtgewichts enthält; der
»alt kann bi» zu zwanzig Gewichtsteilen durch Kartoffel-

4t oder andere mehlartige Stoffe ersetzt werden.
LaudeSzeotralbehörden oder die von ihnen bestimmten
rönnen im Falle eines dringenden wirtschaftlichen Be-

.•* 8‘& fl‘t«r, Weizenmehl(Abs. 1) in einer Mischung.
>8« als dreißig GewichtSteile Roggeomehl unter hundert

s. ' . Gesamtgewichts enthält , « der auch unvermischt verwendet
i M °° Stelle de? RoggeowehIznsatzeS Kartoffel» oder

mehlartige Stoffe verwendet werden.
»r . Die Vorschriften deS § 3 gelten nicht für reine«
iS» if au8  Weizenmehl bereitet ist, ,u deffeu Herstellung

vtS zu mehr als dreiuudnennzig vom Hundert vurchge-
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Käfer
wr der Bereitung von Roggenbrot muß anch KartoffelH** »erden.

Der Kartoffelgehalt muß bei Verwendung von Kartoffelflocken,
Kartoffelwalzmehl oder Kartoffelstärkcmehlmindestens zehn Gewichts-
teile auf neunzig GewichtSteile Roggenmehl betragen. Werde»
gequetschte oder geriebene Kartoffeln verwendet, so mnß der Kar-
toffelgehalt mindestens dreißig GewichtSteile auf neunzig GewichtS-
teile Roggenmehl betragen.

Roggenbrot, zu dcffen Bereitung mehr GewichtSteile Kartoffel
verwendet stad, muß mit dem Buchstaben„St" bezeichnet werden,
werden mehr als zwanzig GewichtSteile Kartoffelflocken. Kartoffel-
walzmehl oder Kartoffrlstärkemehl, oder werden mehr als vierzig
Gewichtsteile gequetschte oder geriebene Kartoffeln verwendet, so
muß daS Vrot mit dea Buchstaben„KK" bezeichnet werden.

Zur Bereitung von Roggenbrot darf Weizenmehl nicht ver¬
wendet werden. Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen
bestimmten Behörden können Ausnahme» zulasten.
_ «.r Statt Kartoffel können Bohnenmehl. auch Sojabohueumehl,
E^dsenmrbl, Gerstenschrot, Gerstenmchl. Hafermehl, fern verwahlene
Kleie. Maismehl. Maniok- und Tapiokamehl, ReiSmehl, Sagomehl
in derselben Menge wie Kartoffel flocken verwendet werden; in
gleicher Weise kann Sirup oder Zucker verwendet werden, jedoch
nur bis zur Höhe von fünf Gewichtsteilen auf fünfundueunzia Ge-
wtchisteile Mehl oder Mehlersatzstoffe.

§6 . Die Bestimmungen de? § 5 gelten nicht für reine»
Roggenbrot, das aus Roggenmehl bereitet ist, zu dessen Herstellung
der Roggen biS zu mehr als dreinndneunzig vom Hundert durchs
gemahlen ist.

§7 . Dir Landeszentralhehörden können bestimme», daß
Roggenbrot nur in Stücken von bestimmten Forme» und Gewichtenbereitet wird.

. . *12' 18tlJ ,tr .J9treitun« von Kuchen darf nicht mehr »IS
die Halste des Gewichts der verwendeten Mehle oder mehlartige»
Stoffe aus Weizen bestehen.

§ 9. Alle Arbeiten und Vorarbeiten, die zur Bereitung von
Bockware dienen, find in Bäckereien und Konditoreien, auch wen»

»aMbete» darstellen, in der Zeit von fiebe» Uhr
Abends bis sieben Uhr Morgens verboten.

Die höheren Verwaltungsbehörden können Beginn und Ende
der zwölf Stunden, auf die sich dieses Verbot erstreckt, für ihren
8 ^irk oder für einzelne Orte im Falle dringenden wirtschaftlichen
BedurfmffeS mit der Maßgabe anders festfetzen, daß dir Arbeit
nur in ländlichen Verhältnissen vor lech? Uhr Morgens beginne»
darf. Sie können in Notfällen oder im öffentlichen Interesse, ins¬
besondere zur Befriedigung plötzlich auftreteodeo Bedarfs der Heeres¬
verwaltungen oder der Marineverwaltnng, Ausnahmen zulaffeu.

Die Landeszeotralb-hörden können daS Bereiten von Knche»
auf bestimmte Wochentage beschränken.

§ 10. Roggenbrot von mehr als 50 Gramm Gewicht darf
erst vlerundzwanzig Stunden nach Beendigung des Lacken» a«S
de» Packereien und Konditoreien, auch wenn diese nur einen Neben-
betrtev darstellen, abgegeben werden.

„ § ?ie Verwendung von backfähigem Mehl als Streu-
mehl zur Isolierung deS Teiges ist in Bäckereien und Konditoreien,
auch wenn diese nur einen Nebenbetrieb darstellen, verboten.

ES .st ferner verboten, in gewerblichen Betrieben Brotlaibe
vor dem Ausbackeo mit Fett zu bestreichen. »18 Fett im Sinne
dieser Vorschrift gelten tierische und pflanzliche Oele und Fettetuet art

§ 12. Diese Vorschriften gelten anch, wenn der Teig von
einem andere» als de« Hersteller»»»gebacken wird sowie wen»

- —



auf solche Milch zu richten , deren der Besitzer zum Verbrauch
im eigenen Betriebe bedarf.

Die höhere Verwaltungsbehörde bestimmt erforderlichenfalls
die Molkerei , an die zu liefern ist , setzt den Preis und die Lie¬
ferungsbedingungen fest und entscheidet über Streitigkeiten , die
sich aus der Lieferung ergeben ; ihre Entscheidung ist endgültig.

8 4. Bei Eintritt von Notständen durch Milchknappheit können
Molkereien zur Lieferung von Voll - und Magermilch an be¬
stimmte Gemeinden angehalten werden . Die Anordnung erfolgt
durch die höhere Verwaltungsbehörde des Bezirkes , in dem die
Molkerei gelegen ist ; sie kann , wenn die Gemeinde in einem
anderen Verwaltnngsbezirk als die Molkerei liegt , auch durch
das Kriegsernährungsamt oder die von diesem bezeichnete Stelle
erfolgen.

Die anordnende Behörde setzt erforderlichenfalls den Preis
und die Lieferungsbedingungen fest und entscheidet über Streitig¬
keiten , die sich aus der Lieferung ergeben ; ihre Entscheidung ist
endgültig.

§ 5 . Die Verpflichtung der Molkereien zur Ueberlassung
von Butter (8 1 der Verordnung über den Verkehr mit Butter
vom 8. Dezember 1915 , Reichs -Gesetzbl . S . 807 ) wird dahin
erweitert , daß bis zu fünfzig vom Hundert der im Vormonate
hergestellten Buttermenge zu überlassen sind . Soweit bei In¬
krafttreten dieser Verordnung das Verlangen auf Ueberlaffung
der im Monat Juni zu liefernden Mengen bereits gestellt ist,
kann es bis zum 15 . Juni 1916 bis auf fünfzig vom Hundert
der Maierzeugung erhöht werden.

Vom 1. Juli 1916 ab wird die Lieferungspflicht erstreckt
auf die Molkereien , bei denen im Jahre 1914 fünfzigtausend bis
fünfhunderttausend Liter Milch oder eine entsprechende Menge
Rahm eingeliefert worden sind . Sie haben die im § 2 der
Verordnung vom 8 . Dezember 1915 vorgeschriebene Anzeige zum
erstenmal am 1. Juli zu erstatten . Die unteren Verwaltungs¬
behörden haben der Zentral -Einkaufsgesellschaft m . b. H . in
Berlin (Abteilung Jnlandsbutter ) bis zum 20 . Juni 1916 die
Molkereien ihres Bezirkes mitzuteilen , die nach der Vorschrift in
Satz 1 dieses Absatzes überlassungspflichtig werden.

§ 6 . Molkereien dürfen vom 1. Juli 1916 ab Butter nach
Orten innerhalb des Deutschen Reichs mit der Post oder Eisen¬
bahn , außer an Behörden , sowie an Kaufleute zum Weiterverkauf,
nur gegen vorherige Einsendung eines Bezugscheins verschicken.

Zur Ausstellung eines Bezugscheins sind nur solche Ge¬
meinden berechtigt , die den Verkehr mit Speisefetten nach § 7
geregelt haben . Der Schein ist von der Gemeindebehörde ' des
Beziehers auszustellen und darf nur über die Menge lauten , die
dem Bezieher ( Selbstverbraucher , Anstalten , Gast , nnd Speise¬
wirtschaften ) und den Angehörigen seines Haushalts nach der für
seine Gemeinde gültigen Verbrauchsregelung in der Zeit , für
die Butter bezogen werden soll , zusteht.

Jeder , der vom 1. Juli 1916 ab Butter mit der Post oder
Eisenbahn versendet , ist verpflichtet , auf der Packung in deutlich
sichtbarer Weise seinen Namen und Wohnort , oder seine Firma
und deren Sitz anzugeben uud die Sendung als Buttersendung
unter Angabe des Gewichts der Butter zu kennzeichnen.

Molkereien sind verpflichtet , über Bezug und Verarbeitung
von Milch und Rahm sowie über Abgabe von Butter,
Butterhändler über Bezug und Absatz von Butter Buch zu führen.
Das Kriegsernährungsamt oder die von diesem bezeichnete Stelle
kann nähere Vorschriften hierüber erlassen.

8 7 . Die Gemeinden über 5000 Einwohner haben , soweit dies
noch nicht geschehen ist , bis zum 1. Juli 1916 den Verkehr mit
Speisefetten in ihrem Bezirk und den Verbrauch zu regeln . Sie
haben zu diesem Zwecke insbesondere

a ) anzuordnen , daß alle in dem Bezirk eingehenden Butter¬
mengen der Gemeindebehörde unverzüglich anzuzeigen sind,

b) Speisefettkarten auszugeben,
c) die Abgabe von Speisefetten im Einzelnen zu regeln , erfor¬

derlichenfalls die Verbraucher bestimmten Abgabestellen zu¬
zuweisen und deren Eintragung in Kundenlisten vorzuschreiben.
Das Kriegsernährungsamt oder die von diesem bezeichnete

Stelle kann Grundsätze über den Verkehr mit Speisefetten und
den Verbrauch aufstellen.

Als Speisefett im Sinne dieser Vorschrift gelten Butter,
Butterschmalz , Margarine , Speisefette , Schweineschmalz und
Speiseöle.

Im übrigen bleiben die Vorschriften im § 8 der Verordnung
über den Verkehr mit Butter vom 8 . Dezember 1915 ( Reichs-
Gesetzbl . S . 807 ) unberührt.

8 8. Die Gemeinden über 5000 Einwohner können anordnen,
daß die Vollmilch , die in ihren Bezirk gelangt , entrahmt und
verbuttert wird . Die Anordnung darf nicht erstreckt werden auf
die Vollmilch , die zur Ernährung von stillenden Frauen , Kindern,
Säuglingen und Kranken erforderlich ist.

8 9. Die höheren Verwaltnngsbehörden können Ausnahmen
von den Vorschriften in 88 0 und 7, die unteren Verwaltungs¬
behörden Ausnahmen von der Vorschrift im § 2 zulassen.

8 10 . Die Landeszentralbehörden bestimmen , wer alz
Verwaltungsbehörde anzusehen ist ; sie können bestimmen , daf,^
den Gemeinden übertragenen Anordnungen durch den Vorsts
erfolgen . j

§ 11 . Mit Gefängnis bis z» einem Jahre und mit Geldstr^
bis zu 10000 Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft
wer den Bestimmungen in §8 2, 6 Abs . 1 Abs . 3 oder den ^
Grund der W 3, 4, 7, 8 erlassenen Anordnungen zuwiderhandA

8 12 . Die Anordnung tritt mit dem Tage der Verkündung £
Kraft.

Kerlt», den8. Juni 1916.
Der Stellvertreter des Keichsbanklers. vr . Helffnjj

Verbot des Kälberschlachtens.
Auf Grund der Bekanntmachung des Reichskanzlers vo«,

27 . März 1916 ( R -G .-Bl . S . 199 ) über die Fleischversorgum
ordne ich für den Regierungsbezirk Wiesbaden folgendes an : ä

Das Schlachten von Mutterkälbcrn ist verboten
Ausnahmen von diesem Verbot können aus dringenden
wirtschaftlichen Gründen vom Landrat in den Landkreisen
vom Magistrat in den Stadtkreisen zugelassen werden.
Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis bis zu ft
Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 1500 Mk . bestraft
Dies Verbot tritt mit dem Tage der Veröffentlichung j»
Regierungsamtsblatt (17 . Juni 1916 ) in Kraft . ^
Wiesbaden , den 16. Juni 1916.

Der Regtrrungo-PrSstdent.
An die Zerre« Kürgermeister nachstehender Gemeinden.

Herr Kreisobstbaulehrer Schmidt hält in meinem Auftrc;
an nachfolgenden Tagen in Ihren Gemeinden Vorträge über dl
Gbstvermertnng in fetziger Krlegszeit. Sie wollen für ei-
geeignetes Lokal und recht zahlreichen Besuch , ganz besonder!
durch Frauen und Mädchen Sorge tragen.

Mittwoch , den 21 . d. Mts ., Abends 9 Uhr , Gershosen.
Donnerstag , den 22 . d . Mts , Nachm . 4 l /2 Uhr , Molober»
Freitag , den 23 . d. Ms ., Abends 9 Uhr , Weroth.
Sonntag , den 24 . d. Mts ., Nachm . 41/« Uhr , Wallmerod
Montag , den 25 . d . Mts ., Abends 9 Uhr , Mendt.
Westerdnrg. dev 15. Juni 1916. Der Kandrat.
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Bekanntmachung.
Aus dem Offiziers -Gefangenenlager Weilburg a . L . ist

der Nacht vom 19 . auf 20 . Juni 1916 ein russischer Offizier t:
sprungen . Unterleutnant Constantin Zirgwawa , spricht verm
lich nicht deutsch , ist ca. 35 Jahre alt . Signalement : Rar
Zirgwawa Constantin , Russe , Unterleutnant . Sprache : russisch.
Größe : 1,7tt/2 cm , Statur : schlank, Kopf und Nasenform : zp
wöhnlich , Farbe der Augen : hellbraun , Farbe der Haare : schwär»
Schwarzer Schnurbart , Zähne : vollständig . Besondere Kennzri-
chen : Rechter Beinschuß.

Kommandant «» dra Gffrriersgefarrgen - nlager - Weil
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Kornstroh
Stroh --(Flegelbrnsch ) zum

decken hat abzugeben
Chr. Weber,

Herschbach bei Wallmerod.

Suche
verkauf ! . Haus , mit Garten
auch mit Warengeschäft , Wirt¬
schaftsbetrieb , Bäckerei hier oder
Umgegend . Off . von Besitzer an
Wilhelm Gros , postlagernd
Coblenr a. Nh.

Prima - roste

Mthäringk
sind zu haben bei

Kaufmann Hans Bauer
Westerbnrg, Neustr. 46.

SS * Wegen Papiermangel
Gefäße zum Einfüllen mW"
bringen.
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sind vorrätig in der
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